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InsO	 Insolvenzordnung
KG	 Kommanditgesellschaft
Mauracher Entwurf	 Mauracher Entwurf für ein Gesetz zur Modernisierung des Personen-

gesellschaftsrechts
MoPeG	 Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
MoPeG-E	 Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschafts-

rechts
NachhBG	 Gesetz zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung von Gesellschaftern
NaStraG	 Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichterung der Stimmrechtsaus-

übung
OHG	 Offene Handelsgesellschaft
ProdHaftG	 Produkthaftungsgesetz
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Erster Teil

Einleitung

Ein zentraler Aspekt bei der Wahl der Rechtsform der KG – auch in der Va-
riante der GmbH & Co. KG – ist die umfassende Haftungsbeschränkung für Kom-
manditisten.1 Letztere haften beschränkt auf ihre Haftsumme und können die 
Haftung durch Einlageleistung vollständig ausschließen, § 171 Abs. 1 HGB.2 Auf 
diese Weise können Kommanditisten als Investoren an der Gesellschaft beteiligt 
sein und an deren Gewinn partizipieren, ohne dabei unvorhersehbare Haftungs-
risiken einzugehen.

Die beschränkte Haftung wirft – auch aufgrund ihrer detaillierten Kodifikation 
im HGB – im Grundsatz keine Schwierigkeiten auf. Probleme und offene Fragen 
sind jedoch hinsichtlich der Übertragung von Kommanditanteilen festzustellen. In 
diesem Kontext existieren zahlreiche Sonderfälle, in denen ungeklärte Haftungs-
fragen bestehen. Hieraus können unvorhergesehene Auswirkungen auf die Haftung 
der an der Anteilsübertragung beteiligten Parteien resultieren. Dem Anliegen einer 
rechtssicheren Haftungsbeschränkung für die Kommanditisten läuft das zuwider.

Beispiele für solche Sonderfälle sind Eintragungsfehler im Handelsregister so-
wie Teilübertragungen des Kommanditanteils. Ebenfalls hierzu zählen durch den 
Veräußerer im Vorfeld einer Anteilsübertragung erfüllte Nachhaftungstatbestände. 
Das Bestehen offener Haftungsfragen in diesen Konstellationen ist vornehmlich 
auf zwei Gründe zurückzuführen:

Erstens sah das HGB die Möglichkeit des Kommanditistenwechsels mittels An-
teilsübertragung nach seiner historischen Konzeption nicht vor und regelte diese 
dementsprechend nicht. Ein solcher Wechsel wurde damals durch isolierten Aus-
tritt des alten und Eintritt des neuen Kommanditisten bewerkstelligt.3 Mittlerweile 
ist der Gesellschafterwechsel durch rechtsgeschäftliche Anteilsübertragung in Li-
teratur und Rechtsprechung anerkannt.4 Auch wurde die Übertragbarkeit von An-

	 1	Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit verallgemeinernd das generische 
Maskulin verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten sind damit gleicher-
maßen gemeint.
	 2	Werden Vorschriften des HGB ohne Zusatz genannt, sind damit die ab dem 01. 01. 2024 
geltenden Vorschriften gemeint. Soweit sie mit dem Zusatz „a. F.“ versehen sind, ist die bis zu 
diesem Zeitpunkt geltende Rechtslage angesprochen.
	 3	Statt aller von Olshausen, in: Gedächtnisschrift Brigitte Knobbe-Keuk, S. 247 (248 ff.) 
m. w. N.
	 4	Eingehend zur ursprünglichen Konzeption und zur Rechtsprechungsentwicklung Friedl, 
DStR 2008, 510 (510 f.); von Olshausen, in: Gedächtnisschrift Brigitte Knobbe-Keuk, S. 247 

1
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teilen an Personengesellschaften jüngst in § 711 Abs. 1 S. 1 BGB5 kodifiziert. Die 
Vorschrift gilt über die Verweisung in §§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 3 HGB auch für die 
KG. Eine umfassende gesetzliche Regelung der Haftungslage bei der Übertragung 
von Kommanditanteilen besteht jedoch weiterhin nicht.

Das Fehlen gesetzlicher Regelungen ist auch mit Blick auf die in dieser Arbeit be-
leuchteten Spezialfälle zu konstatieren. Hieran hat das am 01. 01. 2024 auf Grund-
lage des sogenannten Mauracher Entwurfs6 in Kraft getretene Gesetz zur Moderni-
sierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)7 nichts geändert. Die bereits vor 
der Gesetzesreform existierenden ungeklärten Fragen bestehen dementsprechend 
fort. Daneben ergeben die Neuregelungen des MoPeG naturgemäß neue Fragen 
hinsichtlich der Gesetzesanwendung und -auslegung, so z. B. die neugefasste Vor-
schrift des § 176 HGB. Diese gilt es gleichfalls zu beantworten.

Zweitens existiert häufig keine belastbare Rechtsprechung zu den analysierten 
Sonderfällen. Manche der untersuchten Fälle waren bislang nicht Gegenstand einer 
gerichtlichen Entscheidung. Zu anderen Konstellationen existieren zwar thematisch 
einschlägige Urteile. Diese betreffen jedoch oftmals eine frühere, mittlerweile über-
holte Gesetzeslage. Die Argumente aus jenen Urteilen sind durch die zwischen-
zeitlichen Gesetzesreformen teilweise hinfällig geworden. Vor diesem Hintergrund 
bleibt unklar, wie eine entsprechende obergerichtliche oder höchstrichterliche Ent-
scheidung heutzutage ausfiele. Auch diese Unklarheiten sind durch eine genaue 
Analyse der Urteile unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage zu beseitigen.

Das Fehlen gesetzlicher Regelungen und einschlägiger Gerichtsentscheidungen 
hinterlässt hinsichtlich der in den Blick genommenen Sonderfälle eine Vielzahl 
ungelöster Haftungsfragen. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten sind diese 
offenen Fragen im Rahmen einer eingehenden Untersuchung zu klären.

§ 1 Gegenstand der Arbeit

Die Untersuchung solcher Sonderfälle der Kommanditistenhaftung bei der An-
teilsübertragung ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Kommanditistenhaftung 
meint dabei die Außenhaftung des Kommanditisten gegenüber Gesellschaftsgläu-

(248 ff.); Potsch, Grundfragen der Kommanditistenhaftung, S. 279 ff.; Streeck, Rechtsgeschäft-
liche Übertragung von Kommanditanteilen, S. 43 ff.; Thiessen, in: Großkomm. HGB, § 173 
Rn. 33 ff.; vgl. K. Schmidt / Grüneberg, in: MüKoHGB, § 173 Rn. 24 m. w. N.
	 5	Werden Vorschriften des BGB ohne Zusatz genannt, sind damit die ab dem 01. 01. 2024 
geltenden Vorschriften gemeint. Soweit sie mit dem Zusatz „a. F.“ versehen sind, ist die bis zu 
diesem Zeitpunkt geltende Rechtslage angesprochen.
	 6	Mauracher Entwurf für ein Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 
(Mauracher Entwurf MoPeG), abrufbar unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Gesetzgebung/Dokumente/MauracherEntwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt 
abgerufen am 13. 02. 2024).
	 7	MoPeG, BGBl. 2021 Teil I Nr. 53, S. 3436 ff.

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/Dokumente/MauracherEntwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/Dokumente/MauracherEntwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3


§ 1 Gegenstand der Arbeit﻿ 23

bigern. Die Fälle werden analysiert mit Fokus auf die Haftung des neu eintreten-
den Kommanditisten (i. F. Neukommanditist / Erwerber) und des ausscheidenden 
Kommanditisten (i. F. Altkommanditist / Veräußerer). 

Trotz der Bedeutsamkeit der Haftung für die Kommanditisten und die Gesell-
schaftsgläubiger sind hinsichtlich der hier thematisierten Fälle zahlreiche offene 
Haftungsfragen zu konstatieren. Beispielsweise wirft das Fehlen des Rechtsnach-
folgevermerks bei einer Anteilsübertragung haftungsrechtliche Fragen auf. Dogma-
tisch ist bislang nicht präzise geklärt, auf welcher Rechtsgrundlage eine Haftung 
des Veräußerers beim Fehlen des Nachfolgevermerks basiert.8 Das hierzu ergangene 
Grundlagenurteil des BGH stützte eine entsprechende Haftung auf § 15 Abs. 1 HGB 
und / oder § 172 Abs. 4 HGB analog.9 Da der Senat die rechtliche Grundlage der an-
genommenen Haftung offenließ, besteht diesbezüglich noch immer Uneinigkeit.

Hinzu kommt, dass die Anwendbarkeit des im Kontext des Urteils viel disku-
tierten § 15 HGB in Bezug auf Kommanditisten nach der Entscheidung mehrfach 
geändert wurde. So wurde die Anwendbarkeit der Norm durch den Anfang 2001 
durch das Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichterung der Stimmrechtsausübung 
(NaStraG)10 eingeführten § 162 Abs. 2 HGB a. F. – je nach vertretener Ansicht – ent-
weder vollständig11 oder nur in Bezug auf Bekanntmachungsfehler12 ausgeschlos-
sen. Durch das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG)13 
entfiel § 162 Abs. 2 HGB a. F. schließlich vollständig mit Wirkung zum 01. 08. 2022.

Die Untersuchung der Haftung des Altkommanditisten erfordert zuerst eine 
exakte Bestimmung der Haftungsgrundlage. Sodann ist zu beleuchten, ob deren 
Voraussetzungen materiellrechtlich erfüllt sind.14 Letzteres wurde bislang vernach-
lässigt, da im Fokus der Diskussionen zumeist der Streit um die Haftungsgrund-
lage stand.

	 8	Siehe § 6. B. I. 1.
	 9	BGHZ 81, 82 (86 ff.) = NJW 1981, 2747 (2748). Das Urteil wird ausführlich besprochen 
unter § 6. A.
	 10	NaStraG, BGBl. 2001 Teil I Nr. 4, S. 123 ff.
	 11	So K.  Schmidt, ZIP 2002, 413 (414 ff.); ders., DB 2011, 1149 (1150 ff.); ders., in: 
MüKoHGB, 4. Auflage 2019, § 173 Rn. 26, 36; Kallrath, in: Fleischhauer / Wochner, Handels-
registerrecht, S. 239; Krebs, in: MüKoHGB, § 15 Rn. 34; Peters, RNotZ 2002, 425 (438); Scholz, 
in: Westermann / Wertenbruch, HdB PersGes, 85. Lieferung 2023, Rn. I 3062; Schulte / Hushahn, 
in: Münchener HdB GesR II, § 35 Rn. 42; Terbrack, Rpfleger 2003, 105 (106 f.).
	 12	So Friedl, DStR 2008, 510 (513 ff.); Grunewald, ZGR 2003, 541 (543 ff.); Häublein / Beyer,  
in: BeckOK HGB, § 162 Rn. 36 f.; Kindler, in: Koller / Kindler / Drüen, HGB, § 162 Rn. 3; Mock, 
in: Röhricht / von Westphalen / Haas, HGB, 5. Auflage 2019, § 162 Rn. 14 m. w. N.; Oetker, in: 
Oetker, HGB, 7. Auflage 2021, § 162 Rn. 16 f.; Paul, MDR 2004, 849 (850 ff.); Roth, in: Hopt, 
HGB, 42. Auflage 2023, § 162 Rn. 5; Wilhelm, DB 2002, 1979 (1983); jetzt auch K. Schmidt /  
Grüneberg, in: MüKoHGB, § 173 Rn. 37.
	 13	DiRUG, BGBl. 2021 Teil I Nr. 52, S. 3338 ff.
	 14	Siehe § 6. B. I. 1. c).


